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TEIL 1 GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

1 Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten fir

die Lieferung von elektrischer Energie der onyx an Endverbraucher, nachstehend Kunde
genannt. Sie gelten fir Kunden mit Grundversorgung sowie fiir Kunden mit freiem Netzzu-
gang im Sinne der Stromversorgungsgesetzgebung.

den Anschluss elektrischer Anlagen von Endverbrauchern und Erzeugern, nachfolgend
Kunde genannt, an das Verteilnetz der onyx. Sie gelten auch fur den Anschluss elektri-
scher Anlagen zur Feinverteilung auf privatem Grund und ohne Vorliegen eines 6ffentli-
chen Versorgungsauftrages, wie auf Industriearealen oder innerhalb von Gebauden.

die Nutzung des Verteilnetzes der onyx durch Endverbraucher und Erzeuger, nachstehend
Kunde genannt. Sie gelten auch fir Kunden mit elektrischen Anlagen zur Feinverteilung
auf privatem Grund und ohne 6ffentlichen Versorgungsauftrag, wie auf Industriearealen
oder innerhalb von Geb&uden.

1.2 Giltig ist die jeweils auf der Homepage der onyx (www.onyx.ch) publizierte Fassung.

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Als Kunde gilt,

der Mieter oder Pachter, auf den das Zahlerabonnement lautet und der Energie fir den ei-
genen Verbrauch kauft.

der Eigentimer, der Stockwerkeigentiimer, der Bauberechtigte, der anzuschliessenden
Sache.

der Eigentimer, der Stockwerkeigentiimer, der Bauberechtigte, auf den das Zahlerabon-
nement lautet und der Energie fur den eigenen Verbrauch kauft.

2.2 Bei Reihen- und Mehrfamilienhduser mit mehreren Wohneigentiimern bestimmen diese einen
Vertreter, der sich im Namen der Eigentiimerschaft fiir den Allgemeinverbrauch (z.B. Treppen-
hausbeleuchtung, Lift usw.) sowie fir den Netzanschluss verantwortlich zeichnet.

2.3 Keine Kunden im Sinne dieser AGB sind Untermieter bei kurzfristigen Mietverhéaltnissen (Fe-
rienhduser, Campingplatze usw.).

2.4  Unter dem Oberbegriff onyx sind die Unternehmen onyx Energie Dienste AG und onyx Energie
Netze AG, Tochtergesellschaften der onyx Energie Mittelland AG, zusammengefasst.

3 Informationsaustausch und Meldepflichten

3.1 Der Kunde meldet der onyx unverziiglich samtliche Anderungen seiner Stammdaten, insbeson-
dere Einzug, Auszug, Namenswechsel, Eigentimer- oder Lieferantenwechsel jeweils unter An-
gabe des genauen Anderungszeitpunktes wie folgt:

a)

b)

c)
d)

onyx AGB

Der Verkaufer den Eigentiimerwechsel einer Liegenschaft oder einer Wohnung, mit Angabe
der neuen Adresse.

Der wegziehende Mieter bzw. Pachter den Wegzug aus gemieteten bzw. gepachteten
Raumen, mit Angabe der neuen Adresse.

Der Vermieter bzw. Verpéchter den Mieter- bzw. Pachterwechsel.

Der Eigentumer einer verwalteten Liegenschaft den Wechsel der Liegenschaftsverwaltung,
mit Angabe der neuen Adresse.
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3.2

3.3

3.4

3.5

Die onyx bearbeitet die Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die
onyx ist berechtigt, insbesondere fir die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Energie-
lieferung Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten an Dritte in dem Umfang weiter-
zugeben, soweit dies zur ordentlichen technischen und kommerziellen Abwicklung der Netznut-
zung und Energielieferung erforderlich ist.

Die Parteien informieren sich friihzeitig Gber alle Schalthandlungen mit Einfluss auf die elektri-
schen Anlagen der anderen Vertragspartei. Planbare und voraussehbare Schalthandlungen sind
nach Mdoglichkeit auf solche Zeiten zu verlegen, in denen den Betroffenen insgesamt weniger
Unannehmlichkeiten entstehen. Uber Planungen, Netzentwicklungen und gréssere Projekte mit
Einfluss auf die andere Partei informieren sich die Vertragspartner rechtzeitig.

Will der Kunde oder von ihm beauftragte Dritte Arbeiten in der Nahe von elektrischen Anlagen
der onyx verrichten, ist dies der onyx rechtzeitig im voraus zu melden, damit sie die erforderli-
chen Sicherheitsmassnahmen treffen kann. Meldepflichtig sind insbesondere Bauarbeiten aller
Art, das Schneiden und Féallen von Baumen, das Aufstellen und Betreiben von Krénen etc..

Die onyx gibt dem Kunden oder seinen Beauftragten auf Anfrage die Lage von unterirdischen
Leitungen bekannt. Vor dem Zudecken ausgegrabener Leitungen hat sich der Kunde mit der
onyx in Verbindung zu setzen, damit die Kabelleitungen kontrolliert, eingemessen und geschuitzt
werden kdnnen.

Preise

4.1

4.2

4.3

Die zustéandigen Organe der onyx setzen die Produkte und die anwendbaren Preise fest. Diese
kénnen von ihr jederzeit auch rickwirkend gedndert werden. Der Einteilung der Kunden in die
entsprechenden Segmente und Produkte liegen die Verbrauchsmengen eines Jahres zugrunde.

Uber die Einteilung der Kunden in die entsprechenden Produkte sowie tiber allfallige Anpassun-
gen im Einzelfall entscheidet die onyx.

Anderungen werden rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Fristen unter www.onyx.ch publiziert.
Preisanderungen haben keine Kuindigung des Vertragsverhaltnisses zur Folge.

Rechnungsstellung und Zahlung

5.1

52

5.3

5.4

5.5

Sofern nichts anderes vereinbart, stellt onyx dem Kunden die Netznutzung direkt in Rechnung.
Kunden mit freiem Netzzugang bleiben auch im Falle einer Stellvertretung durch ihren Lieferan-
ten alleiniger Schuldner gegeniber der onyx.

Die Rechnungsstellung an die Kunden erfolgt in regelméassigen, von der onyx festgelegten Zeit-
abstanden. Die onyx kann Teilrechnungen stellen.

Erstellung von Netzanschluss und Kostenbeteiligung an das Verteilnetz werden einmalig, nach
Erstellung oder Anpassung des Netzanschlusses in Rechnung gestellt. Erh6hungen der Kosten-
beteiligung werden in der Regel nach der Bestellung der Mehrleistung in Rechnung gestelit.

Der Rechnungsbetrag ist féllig 30 Tage ab Rechnungsdatum und mit dem zugestellten Einzah-
lungsschein oder mit Bank- oder Postauftrag zu begleichen. Die onyx kann in Ausnahmefallen
auch kurzere Zahlungsfristen verlangen. Die Bezahlung der Rechnungen in Raten ist nur mit
ausdrucklicher Zustimmung der onyx zuldssig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden dem Kun-
den die durch den Zahlungsverzug verursachten zusatzlichen Aufwendungen (Porto, Inkasso,
Verzugszins, Ein- und Ausschaltungen usw.) in Rechnung gestelit.

Der Kunde ist nicht berechtigt, allféllige Forderungen gegenuber der onyx mit den Energierech-
nungen zu verrechnen.
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5.6

5.7

5.8

6

Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder wenn berechtigte Zweifel an der Zahlungsfahigkeit oder
Zahlungswilligkeit des Kunden bestehen, kann die onyx vom Kunden angemessene Vorauszah-
lungen oder Sicherstellungen verlangen, Miinz- oder andere Prepaymentzéhler einbauen lassen
oder wochentlich Rechnung stellen. Miinz- und Prepaymentzéhler kdnnen im Auftrag der onyx
so eingestellt werden, dass ein angemessener Teil der eingeworfenen Minzen bzw. des aufge-
ladenen Betrages zur Tilgung bestehender Forderungen der onyx ubrig bleibt. Die Kosten fur
den Ein- und Ausbau der Miinz- bzw. Prepaymentzahler sowie fir zuséatzliche Aufwendungen in
diesem Zusammenhang gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Beanstandungen der Energiemessung ist der Kunde nicht berechtigt, die fristgerechte Zah-
lung der Rechnungsbetrédge und die Leistung von Akontozahlungen gegeniiber der onyx zu ver-
weigern.

Bei allen Rechnungen und Zahlungen kénnen Fehler und Irrtimer wahrend 5 Jahren berichtigt
werden. Ausgenommen davon sind Abrechnungen auf Grund von fehlerhaften Messdaten ge-
mass Art. 24.2.

Haftung

6.1

Die Haftung richtet sich nach den einschlagigen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Jede
weitergehende Haftung ist, soweit vertraglich nicht ausdrticklich anders vereinbart, ausge-
schlossen. Insbesondere besteht kein Anspruch auf Ersatz von mittelbarem oder unmittelbarem
Schaden, der aus Spannungs- und Frequenzschwankungen, stérenden Netzriickwirkungen so-
wie aus Unterbrechungen, insbesondere auch aufgrund eines automatischen Lastabwurfs oder
infolge Einschrankungen des Netzbetriebes, der Stromabgabe und der Messdatenlieferung er-
wachst, sofern nicht grobfahrldssiges oder absichtlich fehlerhaftes Verhalten vorliegt.
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TEIL 2 ANSCHLUSS AN DAS VERTEILNETZ

7

Grundlagen des Rechtsverhéltnisses

7.1

7.2

7.3

Grundlagen des Rechtsverhéltnisses bilden in der Reihenfolge nachstehender Aufzahlung, der
Netzanschlussvertrag, das diesbeziigliche giltige Preisblatt (d.h. die jeweils auf der Homepage
der onyx publizierte Fassung), die Netzanschlussrichtlinien der onyx und diese AGB. Zusétzlich
gelten Regelwerke und Richtlinien der onyx wie die Technischen Anschlussbedingungen fur Mit-
telspannungsanlagen im Netzgebiet der onyx, etc. sowie die Werkvorschriften tber die Erstel-
lung von elektrischen Installationen der Netzbetreiber in den betroffenen Kantonen sowie die je-
weils anwendbaren technischen Normen und Empfehlungen der anerkannten schweizerischen
und internationalen Fachverbande.

Fur Kunden mit besonderen Anforderungen wie bspw. voriibergehender Anschlisse (Baustellen,
Ausstellungen, Festanlasse usw.) kdnnen zuséatzliche Regelungen abgeschlossen werden. So-
weit in diesen Féallen nichts Abweichendes festgesetzt oder vereinbart worden ist, gelten diese
AGB sowie die Produkt- und Preisblatter.

Vorbehalten bleiben die zwingenden bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen.

Entstehung des Rechtsverhéltnisses

8.1

Das Rechtsverhaltnis fiir den Netzanschluss entsteht mit der Unterzeichnung des Netzan-
schlussvertrages.

Beendigung des Rechtsverhéltnisses

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Das Rechtsverhaltnis kann vom Kunden unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 10 Tagen
jeweils auf das Ende eines Monats beendet werden. Die Kiindigung hat schriftlich zu erfolgen.
Mit der Beendigung werden samtliche bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Forderungen der
onyx gegeniiber dem Kunden zur Zahlung fallig.

Die Nichtbenitzung von elektrischen Geréaten oder Anlageteilen bewirkt keine Beendigung des
Rechtsverhéltnisses.

Kommt ein Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist die onyx - nach vorheriger schriftli-
cher Mahnung unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur gehdrigen Erfullung - berechtigt,
das Rechtsverhéltnis unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen schriftlich aufzulésen. Ergibt
sich aus den Umsténden oder dem Verhalten eines Kunden, dass er einer Mahnung zur Behe-
bung des Mangels keine Folge leisten wird oder dass er nicht in der Lage sein wird, seinen Ver-
pflichtungen nachzukommen, so kann das Rechtsverhéltnis mit eingeschriebenem Brief fristlos
aufgeldst werden.

Im Insolvenzfall des Kunden endet der Netzanschlussvertrag ohne Kindigung. Ein Insolvenzfall
ist gegeben, wenn der Konkurs oder ein sonstiges Insolvenzverfahren wie Nachlassstundung,
Konkursaufschub usw. Giber das Vermdgen des Kunden eréffnet wird oder wenn sich der Kunde
als zahlungsunfahig erklart.

Die Kosten fur die Netznutzung und allfallige weitere Kosten und Umtriebe, die in leer-
stehenden bzw. nicht genutzten Liegenschaften, Anlagen, Miet- oder Pachtraumen anfallen, ge-
hen zu Lasten des Eigentimers der entsprechenden Liegenschaft. Der Liegenschaftseigentimer
kann fur leerstehende Liegenschaften und ungenutzte Anlagen auf seine Kosten die Demontage
und spatere Wiedermontage der Messeinrichtung verlangen.
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10 Anschluss an das Verteilnetz der onyx

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Der Anschluss an das Verteilnetz bedarf einer Bewilligung durch die onyx. Der Kunde reicht
einen schriftlichen Antrag fir den Anschluss seiner Anlage an das Verteilnetz ein (Anschlussge-
such, Installationsanzeige). Dies gilt auch fiir die Anderung, Erweiterung oder den Abbruch von
bestehenden Netzanschlissen. Einer Bewilligung der onyx bedirfen ferner der Anschluss von
bewilligungspflichtigen Installationen und elektrischen Geraten, sowie der Parallelbetrieb elektri-
scher Energieerzeugungsanlagen mit dem Verteilnetz.

Mit dem Antrag stellt der Kunde der onyx alle zur Beurteilung des Anschlusses und des Netz-
schutzes erforderlichen technischen und betrieblichen Daten kostenlos zur Verfiigung.

Die onyx bestimmt die Netzanschlussstelle, die Spannungsebene und die Art und Ausfiihrung
des Anschlusses einschliesslich der notwendigen Schutzeinrichtungen. In der Regel wird pro
Grundstiick nur ein Netzanschluss erstellt.

Erstellung der Netzanschlussanlage

Die onyx schliesst die Kundenanlage an ihr Verteilnetz an, wenn folgende Voraussetzungen er-
fullt sind:

- Netzanschlussvertrag rechtsgiltig unterzeichnet

- Erforderliche Dienstbarkeiten eingeraumt

- Genehmigungsverfahren (Bsp. Baubewilligung, ESTI Plangenehmigung) abgeschlossen
- Kundenanlage erstellt resp. Tiefbauarbeiten ausgefiihrt

- Fir jeden weiteren Netzanschluss des Kunden gilt das gleiche Vorgehen wie beim Erstan-
schluss.

Verantwortlichkeiten fiir den Netzanschluss

Erstellung, Erweiterung, Anderung, Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung und Abbruch

Grundsatzlich ist der Kunde fiir Erstellung, Erweiterung, Anderung, Betrieb, Instandhaltung,
Erneuerung und Abbruch seiner Anlagen selber verantwortlich.

Arbeiten an Anlagen des Kunden, die sich innerhalb einer onyx-Anlage befinden sowie Arbei-
ten an der Abgabestelle (Eigentumsgrenze) sind der onyx in Auftrag zu geben.

Samtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Betriebsverantwortung

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart, ist jede Partei fur die Anlagen in ihrem Eigentum
Betriebsinhaber im Sinne der Elektrizitatsgesetzgebung. Sie ist fir Betrieb und Instandhaltung
ihrer Anlagen verantwortlich und tragt die entsprechenden Kosten.

Niederspannungsinstallationen sind entsprechend der Elektrizititsgesetzgebung des Bundes
und den darauf basierenden Vorschriften zu erstellen, zu &ndern, zu erweitern und instand zu
halten. Bei Erstellung, Erganzung und Kontrolle solcher Installationen sind vom Eigentiimer bzw.
vom beauftragten Installateur der onyx der Nachweis zu erbringen, dass die betreffenden Instal-
lationen den geltenden Normen und Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen (Sicher-
heitsnachweis).

Die onyx fordert den Kunden periodisch auf, einen Sicherheitsnachweis zu erbringen. Der Si-
cherheitsnachweis ist von einem unabhangigen Kontrollorgan auszustellen, welches an der In-
stallation und Instandhaltung der betreffenden Anlagen nicht beteiligt gewesen ist.

Der Kunde hat seine Anlagen auf eigene Kosten dauernd in gutem und gefahrlosem Zustand zu
halten und fur die Beseitigung von Mangeln zu sorgen.
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10.7

10.8

Der Kunde erteilt oder verschafft der onyx auf seinem Grundeigentum und in seinen Gebauden
oder Anlagen vor Beginn der Arbeiten entschadigungslos die Zutritts- und Durchleitungsrechte
(Dienstbarkeit) fur die Versorgungsanlagen der onyx. Er verpflichtet sich, das Durchleitungsrecht
(Dienstbarkeit) unentgeltlich auch fur solche Anlagen zu erteilen, die fur die elektrische Versor-
gung Dritter bestimmt sind. Bestehende Anlagen geniessen das Durchleitungsrecht, solange die
Anlagen bestehen.

Kunden, fir deren Belieferung die Erstellung einer Transformatorenstation oder Verteilkabine /-
nische notig ist, haben den erforderlichen Platz zur Verfliigung zu stellen. Der Kunde gewahrt
der onyx eine entsprechende Dienstbarkeit samt Zutrittsrecht nach den Bestimmungen des
ZGB. Er erteilt der onyx ferner die Durchleitungsrechte fir die onyx-Leitungen in die Anlage des
Kunden.

Der Aufstellungsort der Transformatorenstation oder Verteilkabine /-nische wird von der onyx in
Absprache mit dem Kunden festgelegt. Die onyx ist berechtigt, die Transformatorenstation oder
Verteilkabine /-nische auch zur Versorgung Dritter zu verwenden.

Ferner hat der Kunde auf seinem Grundstiick das notwendige Ausholzen von Baumen und
Strauchern zuzulassen.

Der Kunde ermdchtigt die onyx, diese Dienstbarkeiten im Grundbuch eintragen zu lassen. Die
onyx erteilt bei Dahinfallen einer Dienstbarkeit die entsprechende Léschungsbewilligung.

Der Kunde beschafft sich fir seine Anschlussleitungen die Durchleitungsrechte auf dem Grund-
eigentum Dritter auf eigene Kosten selber.

Voraussetzungen fir die Mess- und Zahleinrichtungen
Der Kunde stellt der onyx folgende Infrastruktur unentgeltlich zur Verfligung:

- den fur die Unterbringung der Messeinrichtung erforderlichen Platz

- bei Bedarf einen Strom- sowie einen Kommunikationsanschluss (in der Regel Festnetzan-
schluss), die sich in unmittelbarer Nahe der Messeinrichtung befinden und ohne Ein-
schrankung betrieben werden kdnnen. Das Telefonabonnement lautet auf die onyx, welche
auch die laufenden Kommunikationskosten tréagt.

- allfallige zum Schutz der Apparate erforderlichen Verschalungen, Nischen, Aussenkéasten
etc.

Der Kunde lasst die fur den Anschluss der Messeinrichtungen notwendigen Installationen wie
Montageeinrichtungen und Verdrahtungen auf seine Kosten und nach den Vorgaben der onyx
erstellen.

Diese Regelung gilt auch bei spateren Anderungen und Erweiterungen.

Messeinrichtungen dirfen nur durch Beauftragte der onyx ein- und ausgebaut, plombiert,
deplombiert, entfernt oder versetzt werden.

Wer unbefugt Plomben an Messinstrumenten verletzt oder entfernt oder wer Handlungen vor-
nimmt, welche die Genauigkeit der Messinstrumente beeinflussen, haftet fur den entstandenen
Schaden und tragt die Kosten der notwendigen Revisionen und Nacheichungen.
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11 Grundsaéatzliches Uber Kosten fir den Netzanschluss

11.1 Die onyx berechnet die Kundenbeitrage fir den Netzanschluss pro Kundengruppe einheitlich
und unter Berucksichtigung der gesetzlichen Grundlagen. Die Kosten fur den Netzanschluss
setzen sich zusammen aus dem Netzanschlussbeitrag, dem Netzkostenbeitrag, den Kosten fir
die Anlagen im Kundeneigentum, dem Kabeltiefbau sowie den Kosten fir allfallige Zusatzdienst-
leistungen. Die Ansétze fur den Netzanschlussbeitrag, den Netzkostenbeitrag sowie weiterer
standardisierter Kostenelemente werden auf der Homepage der onyx (www.onyx.ch) in der je-
weils gultigen Fassung publiziert und kdnnen dort vom Kunden eingesehen bzw. bei der onyx
bezogen werden.

! Netzanschlussbeitrag
Der Netzanschlussbeitrag ist ein Beitrag des Kunden an die Teile der Netzanschlussanlage, die
sich im Eigentum der onyx befinden. Er wird fallig bei der erstmaligen Erstellung, bei Anderun-
gen und Verstarkungen der Netzanschlussanlagen der onyx. Erneuerung und Ersatz gehen zu
Lasten der onyx.

Aus dem Netzanschlussbeitrag kann der Kunde kein Recht auf Eigentum ableiten. Im Weiteren
hat er keinen Anspruch auf ganze oder teilweise Riickzahlung von einmal geleisteten Netzan-
schlussbeitrdgen, weder wenn der Anschluss nicht in vollem Umfang beansprucht wird, noch
wenn der Netzanschlussvertrag gekiindigt, oder der Netzanschluss ausser Betrieb genommen
oder abgebrochen wird.

2 Netzkostenbeitrag

Der Kunde entrichtet der onyx einen verursachergerechten Netzkostenbeitrag. Dieser wird fallig
bei der Erstellung des Netzanschlusses und dient, zusammen mit dem Netznutzungsentgelt, der
Finanzierung des Verteilnetzes. Die Hohe des Netzkostenbeitrages bemisst sich nach der ver-
einbarten Leistung oder der Nennstromstarke. Wird bei bestehenden Netzanschlissen eine ho-
here Leistung/Nennstromstarke vereinbart oder wird die vereinbarte Leistung tberschritten, so
wird auf die Differenz von alter zu neuer Leistung/Nennstromstarke der entsprechende Netzkos-
tenbeitrag erhoben. Der Kunde ist auch dann zur Erh6hung seines Netzkostenbeitrages ver-
pflichtet, wenn er die Nutzung seines Netzanschlusses Dritten tbertragen hat und er in der Fol-
ge nicht unmittelbar fiir die Uberschreitung der vereinbarten Leistung verantwortlich ist. Aus dem
Netzkostenbeitrag lasst sich kein Recht auf Eigentum ableiten. Im weiteren besteht kein An-
spruch auf ganze oder teilweise Rickzahlung von einmal geleisteten Netzkostenbeitragen, we-
der wenn der Anschluss nicht in vollem Umfang beansprucht wird, noch wenn der Netzan-
schlussvertrag gekiindigt, oder der Netzanschluss ausser Betrieb genommen oder abgebrochen
wird.

® Anlagen im Kundeneigentum

Fur Erstellung, Erneuerung, Ersatz, Verstarkung, Reparaturen und Instandhaltung seiner Anla-
gen tragt der Kunde die Kosten grundséatzlich selber. Die Kosten fiir die Verlegung seiner Anla-
gen gehen zu Lasten jener Vertragspartei, welche die Verlegung verursacht. Wird die Verlegung
durch einen Dritten verursacht und die Kosten nicht durch diesen (ibernommen, tragt der Kunde
die Kosten selber.

* Kabeltiefbau
Folgende Arbeiten gehen zu Lasten des Kunden:
- Erstellung des Tiefbaus fur die Netzanschlussanlage
- Lieferung und Verlegung des Kabelschutzes

- Samtliche Maurerarbeiten mit Kabelschutzrohrentwasserung. Die Hauseinfihrungen mis-
sen durch den Kunden gas- und wasserdicht erstellt werden

- Der Kunde Gbernimmt die oben aufgelisteten Arbeiten auch ausserhalb seiner Parzelle bis
zur Netzanschlussstelle.
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Die Arbeiten missen fachgemass nach den Normen und besonderen Anordnungen der onyx
ausgefihrt werden. Reparaturen an Netzanschlusskabeln, welche erwiesenermassen auf eine
schlechte Verlegung der Kabelschutzrohre zurtickzufiihren sind, gehen zu Lasten des Eigenti-
mers des Kabelschutzes.

® Verkabelung von Freileitungen

Bei einer Verkabelung eines Freileitungsanschlusses bezahlt der Verursacher die Kosten.

Bei einer Verkabelung handelt es sich nicht um eine Verstarkung des Netzanschlusses, solange
die Anschlusssicherung gleichbleibt, auch wenn der Querschnitt des neuen Kabels grosser ist
als jenes der zu ersetzenden.

® stilllequng des Netzanschlusses

Im Falle der Stilllegung des Netzanschlusses gehen die Kosten fir den Rickbau samtlicher An-
lagen bis zur Netzanschlussstelle zu Lasten des Kunden.

Die onyx ist berechtigt, vom Kunden eine anteilsméassige Abgeltung von Kapitalkosten weiterer
nicht mehr oder nur noch teilweise genutzter Anlagen im Verteilnetz sowie, zeitlich befristet,
entgangene Netznutzungsentgelte zu verlangen.

" Wiederinbetriebnahme des Netzanschlusses

Beim Wiederaufbau eines Gebaudes oder bei der Wiederinbetriebnahme eines Netzanschlusses
wird der friher bezahlte Netzkostenbeitrag beriicksichtigt, sofern der Anschluss resp. die Wie-
derinbetriebnahme innerhalb von fiinf Jahren auf derselben Parzelle erstellt wird und der Netz-
anschluss an der gleichen Netzanschlussstelle erfolgt. Der Netzanschlussbeitrag wird fur die
wieder zu erstellende Netzanschlussanlage wie fur einen Neuanschluss erhoben.

& Wechsel der Spannungsebene

Wechselt ein Kunde auf Grund des gestiegenen Leistungsbedarfes auf eine héhere Spannungs-
ebene hat er folgende Kosten zu tragen:

- den vollen Netzanschlussbeitrag fir den neuen Netzanschluss

- den Netzkostenbeitrag auf der Differenz zwischen der neuen und der bisherigen verein-
barten Leistung verrechnet mit dem Preis der neuen Spannungsebene

- die gesamten Kosten fiir seine eigenen Anlagen
- Kabeltiefbau

12 Kostenbeitrage von Kunden mit Anschluss an das Niederspannungsnetz und Eigentums-
verhaltnisse

12.1 Endverbraucher
! Eigentumsverhaltnisse

Die Eigentumsgrenze zwischen den elektrischen Anlagen der onyx und jenen des Kunden wird
als Abgabestelle bezeichnet.

1a Kabelanschluss

Die Abgabestelle befindet sich bei den Eingangsklemmen beim Anschlussiberstromunterbre-
cher des Kunden. Das Kabel zwischen der Netzanschlussstelle und der Abgabestelle ist im Ei-
gentum der onyx. Beim Anschluss von weiteren Kunden an eine bestehende Netzanschlussan-
lage verschiebt sich die Netzanschlussstelle zum Ort der Anbindung der weiteren Kunden.

Das Kabelschutzrohr befindet sich im Eigentum der onyx. Die bauliche Eigentumsgrenze bildet
die Hauseinfiihrung.
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' Freileitungsanschluss

Die Ubergangsklemmen an den Enden der Zuleitungsdrahte bilden die Abgabestelle. Dabei be-
findet sich der Isolator im Eigentum der onyx. Der Dachstéander, die Isolatorenstiitze und der
Fassadeneinzug gehéren dem Kunden.

Die Freileitung zwischen der Netzanschlussstelle und der Abgabestelle ist im Eigentum der
onyx. Beim Anschluss von Kunden an eine bestehende Netzanschlussanlage verschiebt sich die
Netzanschlussstelle zum Ort der Anbindung der weiteren Kunden.

Von diesen Allgemeinen Geschéftsbedingungen abweichende Eigentumsverhéltnisse miissen
im Netzanschlussvertrag definiert werden.

2 Netzanschlusskosten

In der Bauzone und fur kleine Kabelguerschnitte wird der Netzanschlussbeitrag pauschal ver-
rechnet. Bei grosseren Kabelquerschnitten oder fiir Anschlisse ausserhalb der Bauzone be-
rechnet sich der Netzanschlussbeitrag aus einer Pauschale und dem Preis fur die effektive Ka-
bellange zwischen der Netzanschlussstelle und der Abgabestelle.

Der Netzkostenbeitrag bemisst sich nach der Nennstromstéarke des Anschlussiberstromunter-
brechers.

2 Verstarkung der Netzanschlussanlage
Bei einer Verstarkung der Netzanschlussanlage hat der Kunde folgende Beitrage zu leisten:

- Bei einer Kabelauswechslung den vollen Netzanschlussbeitrag wie fir einen Neuan-
schluss, entsprechend dem neuen Kabelgquerschnitt

- Den Netzkostenbeitrag auf der Differenz zwischen alter und neuer Nennstromstéarke des
Anschlussuberstromunterbrechers

- Ersatz des bestehenden Hausanschlusskastens, falls erforderlich
- Die Verstarkung der Anlagen in seinem Eigentum

Ist ein Freileitungsanschluss zu verstarken, so wird dieser in der Regel durch einen Kabelan-
schluss ersetzt und entsprechend den Preisen fiir Kabelanschliisse verrechnet.

® Reserveabgabestellen

Der Netzanschlussbeitrag fir eine Reserveabgabestelle wird zu den gleichen Bedingungen wie
fur Hauptabgabestellen verrechnet. Der Netzkostenbeitrag wird wie die Hauptabgabestelle nach
der Nennstromstarke des Anschlussiberstromunterbrechers bemessen, jedoch mit anderen
Preisansétzen.

12.2 Erzeuger
! Eigentumsverhéltnisse

Es gelten die gleichen Eigentumsverhaltnisse wie fir Endverbraucher mit Anschluss an das Nie-
derspannungsnetz.

2 Netzanschlusskosten

2 Netzanschlussbeitrag
Es wird der gleiche Netzanschlussbeitrag wie fur Endverbraucher Niederspannung erhoben.
" Netzkostenbeitrag

Der Netzkostenbeitrag wird fur die mit dem Erzeuger vereinbarte Bezugsleistung (Bezug aus
dem Verteilnetz der onyx) erhoben.

Verstarkungen im vorgelagerten Verteilnetz fiir den Abtransport der Einspeiseleistung werden
zusatzlich zu den Netzanschlusskosten nach Aufwand verrechnet.
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13

Kostenbeitrage von Kunden mit Anschluss an das Mittelspannungsnetz und Eigentums-
verhaltnisse

Ein Anschluss an das Mittelspannungsnetz setzt voraus, dass der Kunde Uber einen eigenen
Transformator verfiigt.

13.1 Endverbraucher
! Eigentumsverhaltnisse

12 16-kV-Kabel- und Freileitungen

Die Kabelleitung und Kabelschutzrohranlage sowie Freileitungen befinden sich in der Regel im
Eigentum der onyx.

1 Kundeneigene Transformatorenstationen

Im Eigentum des Kunden befinden sich das Gebaude, das Messfeld, der Transformator und alle
nachfolgenden Niederspannungs-Anlagen.

Der onyx gehdren das 16-kV Ein- und Ausgangsfeld, sowie die Messapparate (Zahler, Wandler,
Steueranlagen etc.).

onyx geniesst uneingeschranktes und gefahrloses Zutrittsrecht zu seinen Anlagen. Die Schalt-
hoheit dieser Anlageteile liegt ausschliesslich bei onyx und deren Beauftragten. Allfallige Verle-
gungs- und Anpassungskosten tragt der Verursacher.

'° Bestehende Anlagen

Befinden sich Anlagen im Besitz des Kunden, welche nicht den Ublichen Eigentumsgrenzen der
onyx entsprechen, so gilt die Besitzstandswahrung. Andern sich die Verhaltnisse, so kann onyx
die 16kV Anlagen, welche zu netzwirtschftlich sinnvollen Bedingungen zum Anschluss weiterer
Kunden genutzt werden kénnen, in Ihr Eigentum tbernehmen.

onyx geniesst uneingeschranktes und gefahrloses Zutrittsrecht zu jenen Kundenanlagen, welche
der Regional- oder der Ortsnetzversorgung dienen. Die Schalthoheit jener Anlageteile liegt
aussschliesslich bei onyx und deren Beauftragten. Allfallige Verlegungs- und Anpassungskosten
tragt der Verursacher.

2 Netzanschlusskosten

Als Netzanschlusskosten werden alle Aufwendungen fir die Erstellung des Mittelspannungs-
Netzanschlusses ab bestehendem Verteilnetz (Netzanschlusspunkt bis Abgabestelle) nach Auf-
wand in Rechnung gestelit.

Der MS-Netzanschlussnehmer tibernimmt samtliche Kosten fur die Erstellung, der in seinem Ei-
gentum stehenden Mittel- und Niederspannungsanlagen (z.B. Transformierung 16/0.4-kV). Diese
Kosten sind nicht Bestandteil der Anschlusskostenbeitrage.

2 Netzkostenbeitrag

Der Netzkostenbeitrag bemisst sich nach der Hohe der vereinbarten Leistung.

® Reserveabgabestellen

Der Netzanschlussbeitrag fur eine Reserveabgabestelle wird zu den gleichen Bedingungen wie
fur Hauptabgabestellen verrechnet. Der Netzkostenbeitrag wird wie die Hauptabgabestelle nach
der vereinbarten Leistung bemessen, jedoch mit anderen Preisanséatzen.
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* Verstarkung eines Mittelspannungsanschlusses

Bei einer Verstarkung der Netzanschlussanlage hat der Kunde folgende Beitrage zu leisten:

- Bei einer Auswechslung der Mittelspannungszuleitung den vollen Netzanschlussbeitrag
wie fur einen Neuanschluss

- Den Netzkostenbeitrag auf der Differenz zwischen der alten und der neuen vereinbarten
Leistung

- Die Verstarkung der Anlagen in seinem Eigentum
- Bei gemischten Transformatorenstationen Ubernimmt der Verursacher die Kosten der
Verstarkung der Mittelspannungszuleitung.

13.2 Erzeuger
! Eigentumsverhéltnisse

Es gelten die gleichen Eigentumsverhéltnisse wie fur Endverbraucher mit Anschluss an das Mit-
telspannungsnetz.

2 Netzanschlusskosten

2 Netzanschlussbeitrag
Es wird der gleiche Netzanschlussbeitrag wie fir Endverbraucher Mittelspannung erhoben.

" Netzkostenbeitrag

Der Netzkostenbeitrag wird fur die mit dem Erzeuger vereinbarte Bezugsleistung (Bezug aus
dem Verteilnetz der onyx) erhoben.

Verstarkungen im vorgelagerten Verteilnetz fir den Abtransport der Einspeiseleistung werden
zusatzlich zu den Netzanschlusskosten nach Aufwand verrechnet.

14 Vereinbarte Leistung

Fur Endverbraucher und Erzeuger auf Mittelspannung ist fir den Netzkostenbeitrag die verein-
barte Leistung massgebend. Die onyx verpflichtet sich ihre Anlagen so auszulegen, dass sie
dem Kunden die vereinbarte Leistung dauerhaft bereitstellen kann.

Die vereinbarte Leistung bezieht sich grundsatzlich auf eine Abgabestelle. Fir jede Abgabestelle
ist eine Leistung zu vereinbaren, auch fir Neben-, Reserve- und Notabgabestellen. Fir Netzan-
schlussnehmer mit mehreren Abgabestellen ist eine Gesamtleistung Uber seine Abgabestellen
somit nicht zulassig.

Die vereinbarte Leistung bezieht sich auf den dauernd, d.h. wahrend 24 Stunden gemessenen
héchsten ¥%-Stunden-Leistungs-Mittelwert.

Die vereinbarte Leistung darf die beim Netzanschluss verfligbare technische Leistungskapazitat
nicht Uberschreiten. Der Kunde teilt der onyx geplante oder voraussehbare Leistungszunahmen
so friih als méglich mit und ersucht um eine entsprechende Erhéhung der vereinbarten Leistung.
Die onyx stimmt der Erhéhung der vereinbarten Leistung zu, wenn die Voraussetzungen daftr
gegeben sind und der Kunde seinen Netzkostenbeitrag entsprechend erhéht. In folgenden Fal-
len wird die onyx von sich aus eine Erhéhung der vereinbarten Leistung und des Netzkostenbei-
trags des Kunden verlangen:
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- Wenn eine stetige Leistungszunahme (Abb. 1) die Ursache und keine Trendwende zu er-

warten ist. o
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Abb. 1

- Wenn die vereinbarte Leistung innerhalb der letzten drei Jahre mehr als zweimal tGiber-
schritten wurde (Abb. 2). Die neu vereinbarte Leistung ist mindestens der Durchschnitts-
wert aller Uberschreitungen der letzten drei Jahre.
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Abb. 2

Aus der Uberschreitung der vereinbarten Leistung entstehende Schaden gehen zu Lasten des
Kunden.

Die vereinbarte Leistung bleibt untrennbar und dauerhaft mit einem bestimmten Netzanschluss
verbunden. Bei Einstellung oder Abbruch des Netzanschlusses hat die onyx das Recht die ver-
einbarte Leistung im Netzanschlussvertrag entsprechend zu reduzieren oder den Netzan-
schlussvertrag aufzulésen, sofern der betreffende Anschluss nicht in absehbarer Zeit wieder in
Betrieb genommen wird.

Bei ortlicher Verlegung eines Netzanschlusses kann die vereinbarte Leistung kostenlos auf den

neuen Ort Ubertragen werden, wenn die Kundenanlage an die gleiche onyx-Leitung wie der ab-

gebrochene Anschluss angeschlossen wird und wenn kein Ausbau des onyx-Netzes erforderlich
ist.

15 Technische und betriebliche Bestimmungen

15.1 Normalbetrieb

Die elektrischen Anlagen der Vertragspartner missen so betrieben werden, dass keine Perso-
nen- oder Sachschaden eintreten und keine unzulassigen Stérungen und Rickwirkungen auf die
elektrischen Anlagen des anderen Vertragspartners und weiterer Netznutzer entstehen kdnnen.

Unzulassig sind namentlich:
- Ubermassige Spannungsschwankungen
- ungleichmassige Belastung der Phasenleiter

- gegenseitige Beeintrachtigung der Signal- und Informationsiibertragung von Netzkom-
mando- oder Fernsteueranlagen

- stdrende Oberwellen und Resonanzerscheinungen

- Ruckspannungen in ausgeschaltete Netzteile der onyx
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Die Vertragspartner sind daftr verantwortlich, dass

- die Art und Einstellungen ihrer Schutzeinrichtungen geméss den Vorgaben der onyx ab-
gestimmt sind.

- bei Bau, Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung ihrer Anlagen die Regeln und der
Stand der Technik eingehalten sind.

- das von ihnen beauftragte Personal sowie jenes des andern Vertragspartners fir den si-
cheren Zutritt in die eigenen Anlagen oder in Gemeinschaftsanlagen instruiert ist.

15.2 Betriebsstérungen

Bei Storungen in ihren Anlagen stellen die Vertragspartner den normalen Betriebszustand so
rasch wie méglich wieder her. Sie erteilen sich auf Anfrage umgehend Auskunft iber Stérungen
und Unregelmassigkeiten im Betrieb ihrer Anlagen mit Einfluss auf die Anlagen des anderen
Vertragspartners.

15.3 Ruckwirkungen
Wird bei der Abgabestelle ein unzuldssiger Zustand festgestellt, ist der verursachende Vertrags-
partner verpflichtet, in seinen Anlagen unverziglich die erforderlichen Abhilfemassnahmen auf
seine Kosten zu treffen. Die Vertragspartner unterstiitzen sich gegenseitig im Rahmen ihrer
Moglichkeiten bei der Fehlersuche und bei der Umsetzung der Abhilfemassnahmen.

15.4 Energieerzeugungsanlagen

Betreibt der Kunde elektrische Energieerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Verteilnetz
der onyx oder verfugt er Gber einen Anschluss zu Netzen Dritter, muss er sicherstellen, dass
Uber seine Anlagen keine Fremdeinspeisungen und keine Rickspannungen in ausgeschaltete
Netzteile der onyx mdglich sind. Zu diesem Zweck sorgt er dafirr, dass sich sdmtliche Elektrizi-
tats-Produktionsanlagen, oder seine gesamte Anlage selbsttatig vom onyx-Netz trennt. Die ge-
trennten Anlagen dirfen nicht wieder zugeschaltet werden, solange das onyx-Netz ohne Span-
nung ist. Fir manuelle und automatische Einschaltungen missen Synchronisierungseinrichtun-
gen eingebaut werden. Der Kunde ist daflir verantwortlich, dass die Erlasse des Eidgenéssi-
schen Starkstrominspektorats (ESTI) erflllt sind.

Die onyx bestimmt in ihren Technischen Anschlussbedingungen die Regelungen, die fur den
Anschluss von Erzeugern gelten.

15.5 Technische und betriebliche Normen, Regeln und Bedingungen
An der Abgabestelle gelten folgende Normen und Regeln:

- fur die Spannungsqualitat: EN 50160

- far elektrische Netzrickwirkungen: D.A.CH.CZ 301/004 (ersetzt VSE-Empfehlung 2.72d -
1997)

- fur Eigenerzeugungsanlagen: ESTI-Vorschriften

- Werkvorschriften tber die Erstellung von elektrischen Installationen der Netzbetreiber in
den Kantonen Bern, Jura und Solothurn

- Anschlussbedingungen der onyx (Netzanschlussrichtlinien onyx Energie Netze AG und
Technische Anschlussbedingungen TAB fur Mittelspannungsanlagen im Netzgebiet der
onyx Energie Netze AG, etc.)

Die onyx kann weiterfiihrende Grenzwerte festlegen.

onyx AGB Version 1.10.2009 Seite 15 von 25



16 Einschrankung und Unterbrechung des Netzanschlusses

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Die onyx ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mahnung und Androhung den Netzan-
schluss zu unterbrechen bzw. die Netznutzung einzustellen, wenn der Kunde:

- rechtswidrig das Verteilnetz der onyx benutzt

- seinen Zahlungsverpflichtungen fur die Netznutzung nicht nachgekommen ist oder keine
Gewahr besteht, dass er zuklnftige Rechnungen bezahlt

- eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung nicht fristgerecht leistet

- der onyx oder deren Beauftragten den Zutritt zu seiner Anlage oder Messeinrichtung nicht
ermdglicht

- in schwerwiegender Weise gegen wesentliche Bestimmungen des Netznutzungsvertrages
oder dieser AGB verstdsst

Bei vorsatzlicher Umgehung der Preishestimmungen durch den Kunden oder seine Beauftragten
sowie bei widerrechtlichem Energiebezug hat der Kunde die zu wenig in Rechnung gestellten
Betrage in vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschadigung firr die verursachten Umtriebe
zu bezahlen.

Die Einstellung der Energielieferung durch die onyx befreit den Kunden nicht von seiner Zah-
lungspflicht oder von der Erflillung anderer Verbindlichkeiten. Aus der rechtméssigen Einstellung
des Netzanschlusses entsteht dem Kunden kein Anspruch auf Entschadigung irgendwelcher Art.

Die onyx hat das Recht, den Netzbetrieb ohne Vorankiindigung einzuschranken oder ganz ein-
zustellen, bei hoherer Gewalt, Terror, Krieg oder kriegséhnlichen Zustdnden, inneren Unruhen,
Streiks, Sabotage, bei ausserordentlichen Vorkommnissen (wie Einwirkung durch Feuer, Explo-
sion, Wasser, Eisgang, Blitz, Stirme, Schneedruck, Stérungen und Uberlastungen im Netz so-
wie Produktionseinbussen infolge Wassermangel oder anderen auswirkungsahnlichen Ereignis-
sen), bei betriebsbedingten Unterbrechungen (wie Reparaturen, Unterhalts- und Erweiterungs-
arbeiten, Unterbrechung der Zufuhr vom Vorlieferanten oder bei Lieferengpéassen), bei Unféllen,
bzw. bei Gefahr fur Mensch, Tier und Umwelt oder Sachen sowie bei Massnahmen, die sich im
Falle von Energieknappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Allgemeinversorgung als
notwendig erweisen.

Um flachendeckende Netzzusammenbriiche zu vermeiden ist die onyx zum automatischen Ab-
wurf von Netzlasten berechtigt resp. verpflichtet (Underfrequency Load Shedding (UFLS)).

Die onyx ist ferner berechtigt, zur optimalen Lastbewirtschaftung fur bestimmte Verbraucherka-
tegorien die Lieferzeiten zu steuern oder zu verandern. Die dafiir erforderlichen technischen Ein-
richtungen gehen zu Lasten des Kunden.
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TEIL 3 NUTZUNG DES VERTEILNETZES

17 Grundlagen des Rechtsverhéltnisses

17.1

17.2

17.3

Grundlagen des Rechtsverhaltnisses bilden der Netznutzungsvertrag bzw. das Produktblatt, das
diesbeziiglich giltige Preisblatt (d.h. die jeweils auf der Homepage der onyx publizierte Fas-
sung) sowie diese AGB. Zusétzlich gelten die jeweils anwendbaren technischen Normen und
Empfehlungen der anerkannten schweizerischen und internationalen Fachverbénde, die Werk-
vorschriften tber die Erstellung von elektrischen Installationen der Netzbetreiber in den betroffe-
nen Kantonen sowie die Technischen Anschlussbedingungen fiir Mittelspannungsanlagen im
Netzgebiet der onyx.

Fur Kunden mit besonderen Anforderungen wie bspw. voriibergehender Netznutzung (Baustel-
len, Ausstellungen, Festanlasse usw.) konnen zuséatzliche Regelungen abgeschlossen werden.
Soweit in diesen Fallen nichts Abweichendes festgesetzt oder vereinbart worden ist, gelten die-
se AGB sowie die Produkt- und Preisblatter.

Vorbehalten bleiben die zwingenden bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen.

18 Entstehung und Inhalt des Rechtsverhéaltnisses

18.1

18.2

18.3

Das Rechtsverhaltnis fir die Netznutzung entsteht mit der Zuordnung eines Messpunktes zum
Kunden. Die Zuordnung erfolgt durch die onyx aufgrund einer fristgerechten Meldung durch den
Kunden oder durch den Energielieferanten des Kunden.

Messpunkte von leerstehenden Liegenschaften sowie von Liegenschaften mit mehreren Benut-
zern fur den Allgemeinverbrauch (z.B. Treppenhausbeleuchtung, Lift usw.) werden dem Liegen-
schaftseigentiimer zugeordnet.

Kunden mit freiem Netzzugang sorgen mit einem oder mehreren rechtsgultigen Energielieferver-
tragen fur eine vollstandige Bedarfsdeckung. Sie geben ihren Energlielieferanten der onyx
rechtzeitig bekannt. Nutzen diese Kunden das Netz der onyx, ohne dass ein Energielieferver-
héaltnis und eine Bilanzgruppenzugehdrigkeit nachgewiesen werden kann, kommt automatisch
ein Energielieferungsvertrag mit der onyx bzw. mit dem von der onyx bezeichneten Lieferanten
zustande (sog. Notversorgung). Der Kunde hat sdmtliche Aufwendungen im Rahmen dieser
Notversorgung zu tragen.

19 Beendigung des Rechtsverhéltnisses

19.1

19.2

19.3

Das Rechtsverhaltnis kann vom Kunden unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 5 Tagen
jeweils auf das Ende eines Monats beendet werden. Die Kiindigung hat schriftlich zu erfolgen.
Mit der Beendigung werden séamtliche Forderungen der onyx gegeniber dem Kunden zur Zah-
lung fallig. Der Kunde tragt samtliche Kosten, die bis zur Ablesung am Ende des Rechtsverhalt-
nisses entstehen.

Die Nichtbenutzung von elektrischen Geraten oder Anlageteilen bewirkt keine Beendigung des
Rechtsverhéltnisses.

Kommt ein Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist die onyx - nach vorheriger schriftli-
cher Mahnung unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur gehérigen Erflllung - berechtigt,
das Rechtsverhdltnis unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen schriftlich aufzulésen. Ergibt
sich aus den Umsténden oder dem Verhalten eines Kunden, dass er einer Mahnung zur Behe-
bung des Mangels keine Folge leisten wird oder der Kunde nicht in der Lage sein wird, seinen
Verpflichtungen nachzukommen, so kann das Rechtsverhaltnis mit eingeschriebenem Brief frist-
los aufgeldst werden.
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19.4

19.5

Die Kosten fur die Netznutzung und allfallige weitere Kosten und Umtriebe, die in leerstehenden
bzw. nicht genutzten Liegenschaften, Anlagen, Miet- oder Pachtrdumen anfallen, gehen zu Las-
ten des Eigentumers der entsprechenden Liegenschaft.

Im Insolvenzfall des Kunden endet der Netznutzungsvertrag ohne Kindigung. Ein Insolvenzfall
ist gegeben, wenn der Konkurs oder ein sonstiges Insolvenzverfahren wie Nachlassstundung,
Konkursaufschub usw. Uiber das Vermdgen des Kunden eréffnet wird oder wenn sich der Kunde
als zahlungsunféahig erklart.

20 Netznutzung

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

Die onyx stellt dem Kunden ihr Netz fiir die Durchleitung von elektrischer Energie in der Regel
ununterbrochen im vereinbarten Umfange und innerhalb der blichen Toleranzen fir Spannung
und Frequenz zur Verfigung (Netznutzung) und erfasst und liefert die fiir die Netznutzung rele-
vanten Verbrauchsdaten (Messdaten).

Der Kunde vergiitet der onyx die Netznutzung und die Erfassung und Lieferung der Messdaten.
Er betreibt seine elektrische Anlage im vereinbarten Umfange und innerhalb der Gblichen Tole-
ranzen fur Spannung und Frequenz. Er halt die technischen und betrieblichen Normen und Be-
stimmungen sowie seine Informationspflichten ein.

Die onyx hat das Recht, den Netzbetrieb einzuschranken oder ganz einzustellen, bei héherer
Gewalt, Terror, Krieg oder kriegsdhnlichen Zustanden, inneren Unruhen, Streiks, Sabotage, bei
ausserordentlichen Vorkommnissen (wie Einwirkung durch Feuer, Explosion, Wasser, Eisgang,
Blitz, Stirme, Schneedruck, Stérungen und Uberlastungen im Netz sowie Produktionseinbussen
infolge Wassermangel oder anderen auswirkungséahnlichen Ereignissen), bei betriebsbedingten
Unterbrechungen (wie Reparaturen, Unterhalts- und Erweiterungsarbeiten, Unterbrechung der
Zufuhr vom Vorlieferanten oder bei Lieferengpassen), bei Unféllen bzw. bei Gefahr fir Mensch,
Tier und Umwelt oder Sachen sowie bei Massnahmen, die sich im Falle von Energieknappheit
im Interesse der Aufrechterhaltung der Allgemeinversorgung als notwendig erweisen.

Um flachendeckende Netzzusammenbriiche zu vermeiden ist die onyx zum automatischen Ab-
wurf von Netzlasten berechtigt resp. verpflichtet (Underfrequency Load Shedding (UFLS).

Die onyx ist ferner berechtigt, zur optimalen Lastbewirtschaftung fur bestimmte Verbraucherka-
tegorien die Lieferzeiten zu steuern oder zu verdndern. Die daflr erforderlichen technischen Ein-
richtungen gehen zu Lasten des Kunden.

Die Einschrankung bzw. Unterbrechung der Netznutzung durch die onyx befreit den Kunden
nicht von der Zahlungspflicht fur ausgestellte Rechnungen oder von der Erflllung anderer Ver-
bindlichkeiten gegeniiber der onyx. Aus der rechtméssigen Einschrankung oder Einstellung des
Netzbetriebs durch die onyx entsteht dem Kunde kein Anspruch auf Entschadigung irgendwel-
cher Art.
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21 Unterbrechung der Netznutzung infolge Kundenverhalten

211

21.2

21.3

Die onyx ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mahnung und Androhung den Netzan-
schluss zu unterbrechen bzw. die Netznutzung einzustellen, wenn der Kunde:

- rechtswidrig das Verteilnetz der onyx benutzt

- seinen Zahlungsverpflichtungen fur die Netznutzung nicht nachgekommen ist oder keine
Gewaéhr besteht, dass er zukinftige Rechnungen bezahlt

- eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung nicht fristgerecht leistet

- der onyx oder deren Beauftragten den Zutritt zu seiner Anlage oder Messeinrichtung nicht
ermdaglicht

- in schwerwiegender Weise gegen wesentliche Bestimmungen des Netznutzungsvertrages
oder dieser AGB verstosst

Bei vorsatzlicher Umgehung der Preishestimmungen durch den Kunden oder seine Beauftragten
sowie bei widerrechtlichem Energiebezug hat der Kunde die zu wenig in Rechnung gestellten
Betrage in vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschadigung fiir die verursachten Umtriebe
zu bezahlen.

Die Einstellung der Netznutzung befreit den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht oder von
der Erfullung anderer Verbindlichkeiten. Aus der rechtméassigen Einstellung der Netznutzung
entsteht dem Kunden kein Anspruch auf Entschadigung irgendwelcher Art.

22 Messeinrichtungen

221

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

Die Mess-, Steuer- und Kommunikationsapparate werden durch die onyx eingebaut und bleiben
in ihrem Eigentum. Die Kosten fir Montage und Demontage der notwendigen Zéhler und Mess-
einrichtungen gehen zu Lasten der onyx.

Messeinrichtungen dirfen nur durch Beauftragte der onyx ein- und ausgebaut, plombiert,
deplombiert, entfernt oder versetzt werden.

Wer unbefugt Plomben an Messinstrumenten verletzt oder entfernt oder wer Handlungen vor-
nimmt, welche die Genauigkeit der Messinstrumente beeinflussen, haftet fiir den entstandenen
Schaden und tragt die Kosten der notwendigen Revisionen und Nacheichungen.

Werden Messeinrichtungen ohne Verschulden der onyx beschadigt, so gehen die Kosten fur
Reparatur, Ersatz und Auswechslung zu Lasten des Kunden.

Bei fehlenden oder fehlerhaften Messwerten stellt die onyx plausible Ersatzwerte zur Verfligung.

Wenn der Kunde an der korrekten Funktion der Messinstrumente zweifelt, kann er eine Prifung
durch ein Eichamt verlangen. In Streitféallen ist der Befund des Bundesamtes fiir Metrologie und
Akkreditierung (metas) massgebend. Die Kosten der Prufung tragt die onyx nur, wenn das Pri-
fungsergebnis ausserhalb der gesetzlichen Toleranz liegt. Treten in der Infrastruktur des Kun-
den Verluste durch Erdschluss, Kurzschluss oder andere Ursachen auf, so hat er keinen An-
spruch auf Reduktion des durch die Messeinrichtung registrierten Energiebezuges.
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23 Technische und betriebliche Bestimmungen

231

23.2

23.3

23.4

Normalbetrieb

Die elektrischen Anlagen der Vertragspartner missen so betrieben werden, dass keine Perso-
nen- oder Sachschaden eintreten und keine unzulassigen Stérungen und Rickwirkungen auf die
elektrischen Anlagen des anderen Vertragspartners und weiterer Netznutzer entstehen kénnen.

Unzulassig sind nhamentlich:
- Ubermassige Spannungsschwankungen
- ungleichmassige Belastung der Phasenleiter

- gegenseitige Beeintrachtigung der Signal- und Informationsiibertragung von Netzkom-
mando- oder Fernsteueranlagen

- stdérende Oberwellen und Resonanzerscheinungen
- Rlckspannungen in ausgeschaltete Netzteile der onyx
Die Vertragspartner sind dafur verantwortlich, dass

- die Einstellungen ihrer Schutzeinrichtungen gemass den Vorgaben der onyx abgestimmt
sind.

- bei Bau, Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung ihrer Anlagen die Regeln und der
Stand der Technik eingehalten sind.

- das von ihnen beauftragte Personal sowie jenes des andern Vertragspartners fir den si-
cheren Zutritt in die eigenen Anlagen oder in Gemeinschaftsanlagen instruiert ist.

Betriebsstérungen

Bei Stoérungen in ihren Anlagen stellen die Vertragspartner den normalen Betriebszustand so
rasch wie méglich wieder her. Sie erteilen sich auf Anfrage umgehend Auskunft Gber Stérungen
und Unregelmassigkeiten im Betrieb ihrer Anlagen mit Einfluss auf die Anlagen des anderen
Vertragspartners.

Rickwirkungen

Wird bei der Abgabestelle ein unzuléssiger Zustand festgestellt, ist der verursachende Vertrags-
partner verpflichtet, in seinen Anlagen unverzuglich die erforderlichen Abhilfemassnahmen auf
seine Kosten zu treffen. Die Vertragspartner unterstiitzen sich gegenseitig im Rahmen ihrer
Mdoglichkeiten bei der Fehlersuche und bei der Umsetzung der Abhilfemassnahmen.

Energieerzeugungsanlagen

Betreibt der Kunde elektrische Energieerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Verteilnetz
der onyx oder verfugt er tber einen Anschluss zu Netzen Dritter, muss er sicherstellen, dass
Uber seine Anlagen keine Fremdeinspeisungen und keine Riickspannungen in ausgeschaltete
Netzteile der onyx méglich sind. Zu diesem Zweck sorgt er dafir, dass sich sdmtliche Elektrizi-
tats-Produktionsanlagen, oder seine gesamte Anlage selbsttatig vom onyx-Netz trennt. Die ge-
trennten Anlagen dirfen nicht wieder zugeschaltet werden kdnnen, solange das onyx-Netz ohne
Spannung ist. Fur manuelle und automatische Einschaltungen missen Synchronisierungsein-
richtungen eingebaut werden. Der Kunde ist dafur verantwortlich, dass die Vorgaben des Eidge-
ndssischen Starkstrominspektorats (ESTI) erfillt sind.

Die onyx bestimmt in ihren Technischen Anschlussbedingungen die Regelungen, die fur den
Anschluss von Erzeugern gelten.
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23.5 Technische und betriebliche Normen, Regeln und Bedingungen
An der Abgabestelle gelten folgende Normen und Regeln:

- fur die Spannungsqualitat: EN 50160

- fur elektrische Netzrickwirkungen: D.A.CH.CZ 301/004 (ersetzt VSE-Empfehlung 2.72d -
1997)

- fur Eigenerzeugungsanlagen: ESTI-Vorschriften

- Werkvorschriften tber die Erstellung von elektrischen Installationen der Netzbetreiber in
den Kantonen Bern, Jura und Solothurn

- Anschlussbhedingungen der onyx (Netzanschlussrichtlinien onyx Energie Netze AG und
Technische Anschlussbedingungen TAB fir Mittelspannungsanlagen im Netzgebiet der
onyx Energie Netze AG, etc.)

Die onyx kann weiterfihrende Grenzwerte festlegen.

24 Messdatenclearing

24.1 Die Verantwortung fur die Richtigkeit der Ablesedaten (Messdaten) liegt alleine bei der onyx.

24.2 Vermutet eine Partei Fehler in der Messdatenlieferung, meldet sie dies der anderen Partei un-
verzuglich, spatestens innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum (nicht Lastganggemessene Kun-
den) bzw. nach Zustellungszeitpunkt der Information tiber die Messdaten (Lastganggemessene
Kunden). Nach Ablauf dieser Frist gelten die Messdaten als genehmigt. Abrechnungen aufgrund
fehlerhafter Messdaten werden fir die Dauer des Fehlers, jedoch héchstens fir die letzten 30
Tage angepasst. Jegliche Haftung fur allfallig daraus entstehende Schadensforderungen wird
durch die onyx ausgeschlossen.

24.3 Die onyx haftet nicht fur fehlerhafte Abrechnungen zwischen Dritten und dem Kunden.
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TEIL 4 ENERGIELIEFERUNG

25 Grundlagen des Rechtsverhaltnisses

25.1

25.2

25.3

Bei Kunden mit Grundversorgung bilden diese AGB und die auf der Homepage der onyx publi-
zierten Tarife bzw. Preis- und Produktblatter die Grundlagen des Rechtsverhaltnisses.

Bei Kunden mit besonderen Anforderungen wie bspw. voriibergehender Energielieferung (Bau-
stellen, Ausstellungen, Festanlasse usw.), bei Bereitstellung und Lieferung von Erganzungs-
oder Ersatzenergie (Notversorgung) kdnnen zuséatzliche Regelungen gelten. In diesen abwei-
chenden Fallen gelten die vorliegenden AGB, Produkt- und Preisblatter nur insoweit, als nichts
Abweichendes festgesetzt oder vereinbart worden ist.

Vorbehalten bleiben die zwingenden bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen.

26 Entstehung und Inhalt des Rechtsverhdltnisses

26.1

26.2

26.3

26.4

Bei Kunden mit Grund- oder Notversorgung entsteht das Rechtsverhaltnis fir die Energieliefe-
rung mit dem Energiebezug ohne schriftlichen Vertrag.

Die Schaffung der fiir die Energielieferung notwendigen technischen und kommerziellen Vor-
aussetzungen ist Sache des Kunden.

Der Kunde gewahrt der onyx auf Wunsch rechtzeitig Einsicht in sémtliche notwendigen Unterla-
gen.

Der Kunde darf die Energie nur zum vereinbarten Zweck verwenden. Insbesondere darf der
Kunde ohne besondere Bewilligung der onyx nicht Energie an Dritte weitergeben, ausgenom-
men an Untermieter von Wohnraumen. Dabei dirfen auf den Preisen der onyx keine Zuschlage
erhoben werden.

27 Beendigung des Rechtsverhéltnisses

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

Das Rechtsverhaltnis endet unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 5 Tagen jeweils auf das
Ende eines Monats durch schriftliche Kiindigung durch den Kunden.

Auf den Zeitpunkt der erstmaligen Ausiibung des Rechts auf Netzzugang des Kunden gemass
Stromversorgungsgesetzgebung (zur Zeit mit schriftlicher Mitteilung bis spatestens 31.10. mit

Wirkung auf 01.01. des Folgejahres) fallt das bisherige Vertragsverhéltnis automatisch dahin.

Vorbehalten bleiben vertragliche Vereinbarungen.

Die Nichtbenutzung von elektrischen Geraten oder Anlageteilen bewirkt keine Beendigung des
Rechtsverhaltnisses.

Im Insolvenzfall des Kunden endet der Energielieferungsvertrag ohne Kindigung. Ein Insolvenz-
fall ist gegeben, wenn der Konkurs oder ein sonstiges Insolvenzverfahren wie Nachlassstun-
dung, Konkursaufschub usw. Giber das Vermdgen des Kunden eréffnet wird oder wenn sich der
Kunde als zahlungsunfahig erklart.

Mit der Beendigung werden séamtliche Forderungen der onyx gegeniber dem Kunden zur Zah-
lung fallig. Der Kunde hat den Energieverbrauch sowie sdmtliche Abwicklungskosten zur Been-
digung des Rechtsverhéltnisses bis zur Ablesung zu bezahlen.

Energieverbrauch und allfallige weitere Kosten und Umtriebe, die nach Beendigung des Rechts-
verhaltnisses oder in leerstehenden Miet- bzw. Pachtraumen und unbenutzten Anlagen anfallen,
gehen zu Lasten des Eigentimers der entsprechenden Liegenschaft.
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28 Energielieferung

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

Bei Kunden mit Grundversorgung liefert die onyx die Energie in der Regel ununterbrochen in-
nerhalb der tblichen Toleranzen fir Spannung und Frequenz gemass Norm 50160 ,Merkmale
der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitdtsversorgungsnetzen®.

Die onyx hat das Recht, die Energielieferung einzuschranken oder ganz einzustellen, bei héhe-
rer Gewalt, Terror, Krieg oder kriegsahnlichen Zustanden, inneren Unruhen, Streiks, Sabotage,
bei ausserordentlichen Vorkommnissen (wie Einwirkung durch Feuer, Explosion, Wasser, Eis-
gang, Blitz, Stirme, Schneedruck, Stérungen und Uberlastungen im Netz sowie Produktionsein-
bussen infolge Wassermangel oder anderen auswirkungsahnlichen Ereignissen), bei betriebs-
bedingten Unterbrechungen (wie Reparaturen, Unterhalts- und Erweiterungsarbeiten, Unterbre-
chung der Zufuhr vom Vorlieferanten oder bei Lieferengpéssen), bei Unféllen bzw. bei Gefahr fir
Mensch, Tier und Umwelt oder Sachen sowie bei Massnahmen, die sich im Falle von Energie-
knappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Allgemeinversorgung als notwendig erweisen.
Um flachendeckende Netzzusammenbriiche zu vermeiden ist die onyx zum automatischen Ab-
wurf von Netzlast berechtigt resp. verpflichtet. (Underfrequencing Load Shedding (UFLS)

Bei Kunden mit freiem Netzzugang ist die onyx ausschliesslich fur die kommerzielle Lieferung
verantwortlich. Bei diesen Kunden gilt die Energie mit der Bereitstellung in der Bilanzgruppe, in
der sich der Messpunkt des Kunden befindet, als geliefert. Die physikalische Lieferung ist dabei
Sache des jeweiligen Netzbetreibers.

Wird die physikalische Lieferung bei Kunden mit freiem Netzzugang infolge hdherer Gewalt,
insbesondere einer Netzstérung, unterbrochen, ruht die Abnahmeverpflichtung des Kunden, d.h.
der Kunde ist berechtigt, die notwendige Energie von Dritten zu beziehen und schuldet fir die
von der onyx nicht bezogene Energie keine Vergitung. Die onyx hat demgegeniiber das Recht,
die nicht bezogene Energie an Dritte zu liefern.

Im Falle eines Annahmeverzuges durch den Kunden mit freiem Netzzugang ist die onyx in je-
dem Fall durch diesen schadlos zu halten.

29 Einstellung der Energielieferung infolge Kundenverhalten

29.1

29.2

29.3

294

Die onyx ist berechtigt, nach Mahnung und schriftlicher Anzeige des Zeitpunktes die Energielie-

ferung einzustellen, wenn der Kunde:

a) seinen Zahlungsverpflichtungen fiir den Energiebezug nicht nachgekommen ist oder er die
Bezahlung zukiinftiger Stromrechnungen ausdriicklich verweigert oder er diese nach den
Umstanden nicht gewahrleisten kann

b) eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung nicht fristgerecht leistet

c) in schwerwiegender Weise gegen wesentliche Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen verstosst

Bei vorsatzlicher Umgehung der Preisbestimmungen durch den Kunden oder seine Beauftragten
sowie bei widerrechtlichem Energiebezug hat der Kunde die zu wenig in Rechnung gestellten
Betrage in vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschadigung fir die verursachten Umtriebe
zu bezahlen.

Die Einstellung der Energielieferung befreit den Kunden nicht von der Zahlungspflicht oder von
der Erfullung anderer Verbindlichkeiten gegenlber der onyx.

Aus einer rechtmassigen Einstellung der Energielieferung entsteht dem Kunden kein Anspruch
auf Entschadigung irgendwelcher Art.
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30 Messeinrichtungen und Messung

30.1 Der Energieverbrauch wird Gber Messeinrichtungen erfasst oder in besonderen Fallen pauschal
festgelegt.

30.2 Die Messung der Energie sowie die dazu notwendigen Zahler und anderen Einrichtungen
(Rundsteuerungen), die Erfassung und Lieferung der fur die Netznutzung relevanten
Verbrauchsdaten (Messdaten) sowie die Richtigkeit dieser Daten (Messdatenclearing) richten
sich nach den einschlagigen Bestimmungen des Netzbetreibers (fir onyx vgl. Ziff. 22).

30.3 Die onyx Ubernimmt im Rahmen der Energielieferung keine Verantwortung fiir die Auslesung,
Bereitstellung, Lieferung sowie die Korrektheit der Messdaten am Ausspeisepunkt. Jegliche Haf-
tung fur daraus entstehenden Schaden ist ausgeschlossen.
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TEIL 5 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

31

Ubertragung des Rechtsverhéltnisses

31.1

31.2

Die onyx ist berechtigt, samtliche Rechtsverhéltnisse mit allen Rechten und Pflichten auf einen
Dritten zu Ubertragen.

Der Kunde ist verpflichtet im Falle eines Eigentimerwechsels den Netzanschlussvertrag auf
seinen Rechtsnachfolger zu tibertragen und der onyx den neuen Eigentiimer zu melden.

32 Anderungen

321

32.2

33

Die onyx behalt sich vor, die vorliegenden AGB jederzeit ganz oder teilweise zu &ndern.

Anderungen gibt die onyx den Kunden in geeigneter Weise unter Wahrung einer Frist von

1 Monat bekannt. Diese AGB werden auf der Homepage der onyx (www.onyx.ch) in der jeweils
glltigen Fassung publiziert und kénnen dort vom Kunden eingesehen werden. Auf Wunsch wer-
den die AGB dem Kunden in gedruckter Form zugestellt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten

34

Das Rechtsverhaltnis untersteht schweizerischem Recht. Allfallige Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit diesem Rechtsverhéltnis sind durch die zusténdigen staatlichen Instanzen zu beurteilen.
Gerichtsstand ist Langenthal.

Inkrafttreten

Diese AGB treten am 1. Oktober 2009 in Kraft. Sie ersetzen alle bisherigen allgemeinen Bedin-
gungen der onyx alteren Datums betreffend der Lieferung von elektrischer Energie, insbesondere
die Allgemeinen Lieferbedingungen fur elektrische Energie der onyx Energie Mittelland (ALB
onyx) vom 01. Januar 2008.

Langenthal, 1.0Oktober 2009

onyx AGB Version 1.10.2009 Seite 25 von 25



	1 Geltungsbereich
	1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
	1.2 Gültig ist die jeweils auf der Homepage der onyx (www.onyx.ch) publizierte Fassung.

	2 Begriffsbestimmungen
	2.1 Als Kunde gilt,
	2.2 Bei Reihen- und Mehrfamilienhäuser mit mehreren Wohneigentümern bestimmen diese einen Vertreter, der sich im Namen der Eigentümerschaft für den Allgemeinverbrauch (z.B. Treppenhausbeleuchtung, Lift usw.) sowie für den Netzanschluss verantwortlich zeichnet.
	2.3 Keine Kunden im Sinne dieser AGB sind Untermieter bei kurzfristigen Mietverhältnissen (Ferienhäuser, Campingplätze usw.).
	2.4 Unter dem Oberbegriff onyx sind die Unternehmen onyx Energie Dienste AG und onyx Energie Netze AG, Tochtergesellschaften der onyx Energie Mittelland AG, zusammengefasst.

	3 Informationsaustausch und Meldepflichten
	3.1 Der Kunde meldet der onyx unverzüglich sämtliche Änderungen seiner Stammdaten, insbesondere Einzug, Auszug, Namenswechsel, Eigentümer- oder Lieferantenwechsel jeweils unter Angabe des genauen Änderungszeitpunktes wie folgt:
	3.2 Die onyx bearbeitet die Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die onyx ist berechtigt, insbesondere für die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Energielieferung Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten an Dritte in dem Umfang weiterzugeben, soweit dies zur ordentlichen technischen und kommerziellen Abwicklung der Netznutzung und Energielieferung erforderlich ist.
	3.3 Die Parteien informieren sich frühzeitig über alle Schalthandlungen mit Einfluss auf die elektrischen Anlagen der anderen Vertragspartei. Planbare und voraussehbare Schalthandlungen sind nach Möglichkeit auf solche Zeiten zu verlegen, in denen den Betroffenen insgesamt weniger Unannehmlichkeiten entstehen. Über Planungen, Netzentwicklungen und grössere Projekte mit Einfluss auf die andere Partei informieren sich die Vertragspartner rechtzeitig.
	3.4 Will der Kunde oder von ihm beauftragte Dritte Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen der onyx verrichten, ist dies der onyx rechtzeitig im voraus zu melden, damit sie die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen treffen kann. Meldepflichtig sind insbesondere Bauarbeiten aller Art, das Schneiden und Fällen von Bäumen, das Aufstellen und Betreiben von Kränen etc..
	3.5 Die onyx gibt dem Kunden oder seinen Beauftragten auf Anfrage die Lage von unterirdischen Leitungen bekannt. Vor dem Zudecken ausgegrabener Leitungen hat sich der Kunde mit der onyx in Verbindung zu setzen, damit die Kabelleitungen kontrolliert, eingemessen und geschützt werden können.

	4 Preise
	4.1 Die zuständigen Organe der onyx setzen die Produkte und die anwendbaren Preise fest. Diese können von ihr jederzeit auch rückwirkend geändert werden. Der Einteilung der Kunden in die entsprechenden Segmente und Produkte liegen die Verbrauchsmengen eines Jahres zugrunde. 
	4.2 Über die Einteilung der Kunden in die entsprechenden Produkte sowie über allfällige Anpassungen im Einzelfall entscheidet die onyx.
	4.3 Änderungen werden rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Fristen unter www.onyx.ch publiziert. Preisänderungen haben keine Kündigung des Vertragsverhältnisses zur Folge.

	5 Rechnungsstellung und Zahlung
	5.1 Sofern nichts anderes vereinbart, stellt onyx dem Kunden die Netznutzung direkt in Rechnung. Kunden mit freiem Netzzugang bleiben auch im Falle einer Stellvertretung durch ihren Lieferanten alleiniger Schuldner gegenüber der onyx.
	5.2 Die Rechnungsstellung an die Kunden erfolgt in regelmässigen, von der onyx festgelegten Zeitabständen. Die onyx kann Teilrechnungen stellen.
	5.3 Erstellung von Netzanschluss und Kostenbeteiligung an das Verteilnetz werden einmalig, nach Erstellung oder Anpassung des Netzanschlusses in Rechnung gestellt. Erhöhungen der Kostenbeteiligung werden in der Regel nach der Bestellung der Mehrleistung in Rechnung gestellt.
	5.4 Der Rechnungsbetrag ist fällig 30 Tage ab Rechnungsdatum und mit dem zugestellten Einzahlungsschein oder mit Bank- oder Postauftrag zu begleichen. Die onyx kann in Ausnahmefällen auch kürzere Zahlungsfristen verlangen. Die Bezahlung der Rechnungen in Raten ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der onyx zulässig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden dem Kunden die durch den Zahlungsverzug verursachten zusätzlichen Aufwendungen (Porto, Inkasso, Verzugszins, Ein- und Ausschaltungen usw.) in Rechnung gestellt.
	5.5 Der Kunde ist nicht berechtigt, allfällige Forderungen gegenüber der onyx mit den Energierechnungen zu verrechnen.
	5.6 Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder wenn berechtigte Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Kunden bestehen, kann die onyx vom Kunden angemessene Vorauszahlungen oder Sicherstellungen verlangen, Münz- oder andere Prepaymentzähler einbauen lassen oder wöchentlich Rechnung stellen. Münz- und Prepaymentzähler können im Auftrag der onyx so eingestellt werden, dass ein angemessener Teil der eingeworfenen Münzen bzw. des aufgeladenen Betrages zur Tilgung bestehender Forderungen der onyx übrig bleibt. Die Kosten für den Ein- und Ausbau der Münz- bzw. Prepaymentzähler sowie für zusätzliche Aufwendungen in diesem Zusammenhang gehen zu Lasten des Kunden.
	5.7 Bei Beanstandungen der Energiemessung ist der Kunde nicht berechtigt, die fristgerechte Zahlung der Rechnungsbeträge und die Leistung von Akontozahlungen gegenüber der onyx zu verweigern.
	5.8 Bei allen Rechnungen und Zahlungen können Fehler und Irrtümer während 5 Jahren berichtigt werden. Ausgenommen davon sind Abrechnungen auf Grund von fehlerhaften Messdaten gemäss Art. 24.2.

	6 Haftung
	6.1 Die Haftung richtet sich nach den einschlägigen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Jede weitergehende Haftung ist, soweit vertraglich nicht ausdrücklich anders vereinbart, ausgeschlossen. Insbesondere besteht kein Anspruch auf Ersatz von mittelbarem oder unmittelbarem Schaden, der aus Spannungs- und Frequenzschwankungen, störenden Netzrückwirkungen sowie aus Unterbrechungen, insbesondere auch aufgrund eines automatischen Lastabwurfs oder infolge Einschränkungen des Netzbetriebes, der Stromabgabe und der Messdatenlieferung erwächst, sofern nicht  grobfahrlässiges oder absichtlich fehlerhaftes Verhalten vorliegt.

	7 Grundlagen des Rechtsverhältnisses
	7.1 Grundlagen des Rechtsverhältnisses bilden in der Reihenfolge nachstehender Aufzählung, der Netzanschlussvertrag, das diesbezügliche gültige Preisblatt (d.h. die jeweils auf der Homepage der onyx publizierte Fassung), die Netzanschlussrichtlinien der onyx und diese AGB. Zusätzlich gelten Regelwerke und Richtlinien der onyx wie die Technischen Anschlussbedingungen für Mittelspannungsanlagen im Netzgebiet der onyx, etc. sowie die Werkvorschriften über die Erstellung von elektrischen Installationen der Netzbetreiber in den betroffenen Kantonen sowie die jeweils anwendbaren technischen Normen und Empfehlungen der anerkannten schweizerischen und internationalen Fachverbände. 
	7.2 Für Kunden mit besonderen Anforderungen wie bspw. vorübergehender Anschlüsse (Baustellen, Ausstellungen, Festanlässe usw.) können zusätzliche Regelungen abgeschlossen werden. Soweit in diesen Fällen nichts Abweichendes festgesetzt oder vereinbart worden ist, gelten diese AGB sowie die Produkt- und Preisblätter.
	7.3 Vorbehalten bleiben die zwingenden bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen.

	8 Entstehung des Rechtsverhältnisses
	8.1 Das Rechtsverhältnis für den Netzanschluss entsteht mit der Unterzeichnung des Netzanschlussvertrages.

	9 Beendigung des Rechtsverhältnisses
	9.1 Das Rechtsverhältnis kann vom Kunden unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 10 Tagen jeweils auf das Ende eines Monats beendet werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Mit der Beendigung werden sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Forderungen der onyx gegenüber dem Kunden zur Zahlung fällig.
	9.2 Die Nichtbenützung von elektrischen Geräten oder Anlageteilen bewirkt keine Beendigung des Rechtsverhältnisses.
	9.3 Kommt ein Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist die onyx - nach vorheriger schriftlicher Mahnung unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur gehörigen Erfüllung - berechtigt, das Rechtsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen schriftlich aufzulösen. Ergibt sich aus den Umständen oder dem Verhalten eines Kunden, dass er einer Mahnung zur Behebung des Mangels keine Folge leisten wird oder dass er nicht in der Lage sein wird, seinen Verpflichtungen nachzukommen, so kann das Rechtsverhältnis mit eingeschriebenem Brief fristlos aufgelöst werden.
	9.4 Im Insolvenzfall des Kunden endet der Netzanschlussvertrag ohne Kündigung. Ein Insolvenzfall ist gegeben, wenn der Konkurs oder ein sonstiges Insolvenzverfahren wie Nachlassstundung, Konkursaufschub usw. über das Vermögen des Kunden eröffnet wird oder wenn sich der Kunde als zahlungsunfähig erklärt.
	9.5 Die Kosten für die Netznutzung und allfällige weitere Kosten und Umtriebe, die in leer-stehenden bzw. nicht genutzten Liegenschaften, Anlagen, Miet- oder Pachträumen anfallen, gehen zu Lasten des Eigentümers der entsprechenden Liegenschaft. Der Liegenschaftseigentümer kann für leerstehende Liegenschaften und ungenutzte Anlagen auf seine Kosten die Demontage und spätere Wiedermontage der Messeinrichtung verlangen.

	10 Anschluss an das Verteilnetz der onyx
	10.1 Der Anschluss an das Verteilnetz bedarf einer Bewilligung durch die onyx. Der Kunde reicht einen schriftlichen Antrag für den Anschluss seiner Anlage an das Verteilnetz ein (Anschlussgesuch, Installationsanzeige). Dies gilt auch für die Änderung, Erweiterung oder den Abbruch von bestehenden Netzanschlüssen. Einer Bewilligung der onyx bedürfen ferner der Anschluss von bewilligungspflichtigen Installationen und elektrischen Geräten, sowie der Parallelbetrieb elektrischer Energieerzeugungsanlagen mit dem Verteilnetz.
	10.2 Mit dem Antrag stellt der Kunde der onyx alle zur Beurteilung des Anschlusses und des Netzschutzes erforderlichen technischen und betrieblichen Daten kostenlos zur Verfügung.
	10.3 Die onyx bestimmt die Netzanschlussstelle, die Spannungsebene und die Art und Ausführung des Anschlusses einschliesslich der notwendigen Schutzeinrichtungen. In der Regel wird pro Grundstück nur ein Netzanschluss erstellt. 
	10.4 Erstellung der Netzanschlussanlage
	Die onyx schliesst die Kundenanlage an ihr Verteilnetz an, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
	10.5 Verantwortlichkeiten für den Netzanschluss
	- Erstellung, Erweiterung, Änderung, Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung und Abbruch
	- Betriebsverantwortung

	10.6 Niederspannungsinstallationen sind entsprechend der Elektrizitätsgesetzgebung des Bundes und den darauf basierenden Vorschriften zu erstellen, zu ändern, zu erweitern und instand zu halten. Bei Erstellung, Ergänzung und Kontrolle solcher Installationen sind vom Eigentümer bzw. vom beauftragten Installateur der onyx der Nachweis zu erbringen, dass die betreffenden Installationen den geltenden Normen und Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen (Sicherheitsnachweis).
	10.7 Der Kunde erteilt oder verschafft der onyx auf seinem Grundeigentum und in seinen Gebäuden oder Anlagen vor Beginn der Arbeiten entschädigungslos die Zutritts- und Durchleitungsrechte (Dienstbarkeit) für die Versorgungsanlagen der onyx. Er verpflichtet sich, das Durchleitungsrecht (Dienstbarkeit) unentgeltlich auch für solche Anlagen zu erteilen, die für die elektrische Versorgung Dritter bestimmt sind. Bestehende Anlagen geniessen das Durchleitungsrecht, solange die Anlagen bestehen.
	10.8 Voraussetzungen für die Mess- und Zähleinrichtungen

	11 Grundsätzliches über Kosten für den Netzanschluss
	11.1 Die onyx berechnet die Kundenbeiträge für den Netzanschluss pro Kundengruppe einheitlich und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen. Die Kosten für den Netzanschluss setzen sich zusammen aus dem Netzanschlussbeitrag, dem Netzkostenbeitrag, den Kosten für die Anlagen im Kundeneigentum, dem Kabeltiefbau sowie den Kosten für allfällige Zusatzdienstleistungen. Die Ansätze für den Netzanschlussbeitrag, den Netzkostenbeitrag sowie weiterer standardisierter Kostenelemente werden auf der Homepage der onyx (www.onyx.ch) in der jeweils gültigen Fassung publiziert und können dort vom Kunden eingesehen bzw. bei der onyx bezogen werden.
	1 Netzanschlussbeitrag

	12 Kostenbeiträge von Kunden mit Anschluss an das Niederspannungsnetz und Eigentumsverhältnisse
	12.1 Endverbraucher
	12.2 Erzeuger

	13 Kostenbeiträge von Kunden mit Anschluss an das Mittelspannungsnetz und Eigentumsverhältnisse
	13.1 Endverbraucher
	13.2 Erzeuger

	14 Vereinbarte Leistung
	15 Technische und betriebliche Bestimmungen 
	15.1 Normalbetrieb
	15.2 Betriebsstörungen
	Bei Störungen in ihren Anlagen stellen die Vertragspartner den normalen Betriebszustand so rasch wie möglich wieder her. Sie erteilen sich auf Anfrage umgehend Auskunft über Störungen und Unregelmässigkeiten im Betrieb ihrer Anlagen mit Einfluss auf die Anlagen des anderen Vertragspartners.
	15.3 Rückwirkungen
	15.4 Energieerzeugungsanlagen
	Betreibt der Kunde elektrische Energieerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Verteilnetz der onyx oder verfügt er über einen Anschluss zu Netzen Dritter, muss er sicherstellen, dass über seine Anlagen keine Fremdeinspeisungen und keine Rückspannungen in ausgeschaltete Netzteile der onyx möglich sind. Zu diesem Zweck sorgt er dafür, dass sich sämtliche Elektrizitäts-Produktionsanlagen, oder seine gesamte Anlage selbsttätig vom onyx-Netz trennt. Die getrennten Anlagen dürfen nicht wieder zugeschaltet werden, solange das onyx-Netz ohne Spannung ist. Für manuelle und automatische Einschaltungen müssen Synchronisierungseinrichtungen eingebaut werden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Erlasse des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI) erfüllt sind.
	15.5 Technische und betriebliche Normen, Regeln und Bedingungen

	16 Einschränkung und Unterbrechung des Netzanschlusses
	Die onyx ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mahnung und Androhung den Netzanschluss zu unterbrechen bzw. die Netznutzung einzustellen, wenn der Kunde:
	16.1 Bei vorsätzlicher Umgehung der Preisbestimmungen durch den Kunden oder seine Beauftragten sowie bei widerrechtlichem Energiebezug hat der Kunde die zu wenig in Rechnung gestellten Beträge in vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschädigung für die verursachten Umtriebe zu bezahlen. 
	16.2 Die Einstellung der Energielieferung durch die onyx befreit den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht oder von der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten. Aus der rechtmässigen Einstellung des Netzanschlusses entsteht dem Kunden kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art.
	16.3 Die onyx hat das Recht, den Netzbetrieb ohne Vorankündigung einzuschränken oder ganz einzustellen, bei höherer Gewalt, Terror, Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen, inneren Unruhen, Streiks, Sabotage, bei ausserordentlichen Vorkommnissen (wie Einwirkung durch Feuer, Explosion, Wasser, Eisgang, Blitz, Stürme, Schneedruck, Störungen und Überlastungen im Netz sowie Produktionseinbussen infolge Wassermangel oder anderen auswirkungsähnlichen Ereignissen), bei betriebsbedingten Unterbrechungen (wie Reparaturen, Unterhalts- und Erweiterungsarbeiten, Unterbrechung der Zufuhr vom Vorlieferanten oder bei Lieferengpässen), bei Unfällen, bzw. bei Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt oder Sachen sowie bei Massnahmen, die sich im Falle von Energieknappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Allgemeinversorgung als notwendig erweisen.
	16.4 Um flächendeckende Netzzusammenbrüche zu vermeiden ist die onyx zum automatischen Abwurf von Netzlasten berechtigt resp. verpflichtet (Underfrequency Load Shedding (UFLS)).
	16.5 Die onyx ist ferner berechtigt, zur optimalen Lastbewirtschaftung für bestimmte Verbraucherkategorien die Lieferzeiten zu steuern oder zu verändern. Die dafür erforderlichen technischen Einrichtungen gehen zu Lasten des Kunden.

	17 Grundlagen des Rechtsverhältnisses
	17.1 Grundlagen des Rechtsverhältnisses bilden der Netznutzungsvertrag bzw. das Produktblatt, das diesbezüglich gültige Preisblatt (d.h. die jeweils auf der Homepage der onyx publizierte Fassung) sowie diese AGB. Zusätzlich gelten die jeweils anwendbaren technischen Normen und Empfehlungen der anerkannten schweizerischen und internationalen Fachverbände, die Werkvorschriften über die Erstellung von elektrischen Installationen der Netzbetreiber in den betroffenen Kantonen sowie die Technischen Anschlussbedingungen für Mittelspannungsanlagen im Netzgebiet der onyx.
	17.2 Für Kunden mit besonderen Anforderungen wie bspw. vorübergehender Netznutzung (Baustellen, Ausstellungen, Festanlässe usw.) können zusätzliche Regelungen abgeschlossen werden. Soweit in diesen Fällen nichts Abweichendes festgesetzt oder vereinbart worden ist, gelten diese AGB sowie die Produkt- und Preisblätter.
	17.3 Vorbehalten bleiben die zwingenden bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen.

	18 Entstehung und Inhalt des Rechtsverhältnisses 
	18.1 Das Rechtsverhältnis für die Netznutzung entsteht mit der Zuordnung eines Messpunktes zum Kunden. Die Zuordnung erfolgt durch die onyx aufgrund einer fristgerechten Meldung durch den Kunden oder durch den Energielieferanten des Kunden.
	18.2 Messpunkte von leerstehenden Liegenschaften sowie von Liegenschaften mit mehreren Benutzern für den Allgemeinverbrauch (z.B. Treppenhausbeleuchtung, Lift usw.) werden dem Liegenschaftseigentümer zugeordnet.
	18.3 Kunden mit freiem Netzzugang sorgen mit einem oder mehreren rechtsgültigen Energielieferverträgen für eine vollständige Bedarfsdeckung. Sie geben ihren Energlielieferanten der onyx rechtzeitig bekannt. Nutzen diese Kunden das Netz der onyx, ohne dass ein Energielieferverhältnis und eine Bilanzgruppenzugehörigkeit nachgewiesen werden kann, kommt automatisch ein Energielieferungsvertrag mit der onyx bzw. mit dem von der onyx bezeichneten Lieferanten zustande (sog. Notversorgung). Der Kunde hat sämtliche Aufwendungen im Rahmen dieser Notversorgung zu tragen.

	19 Beendigung des Rechtsverhältnisses
	19.1 Das Rechtsverhältnis kann vom Kunden unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Tagen jeweils auf das Ende eines Monats beendet werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Mit der Beendigung werden sämtliche Forderungen der onyx gegenüber dem Kunden zur Zahlung fällig. Der Kunde trägt sämtliche Kosten, die bis zur Ablesung am Ende des Rechtsverhältnisses entstehen.
	19.2 Die Nichtbenutzung von elektrischen Geräten oder Anlageteilen bewirkt keine Beendigung des Rechtsverhältnisses.
	19.3 Kommt ein Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, so ist die onyx - nach vorheriger schriftlicher Mahnung unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur gehörigen Erfüllung - berechtigt, das Rechtsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen schriftlich aufzulösen. Ergibt sich aus den Umständen oder dem Verhalten eines Kunden, dass er einer Mahnung zur Behebung des Mangels keine Folge leisten wird oder der Kunde nicht in der Lage sein wird, seinen Verpflichtungen nachzukommen, so kann das Rechtsverhältnis mit eingeschriebenem Brief fristlos aufgelöst werden.
	19.4 Die Kosten für die Netznutzung und allfällige weitere Kosten und Umtriebe, die in leerstehenden bzw. nicht genutzten Liegenschaften, Anlagen, Miet- oder Pachträumen anfallen, gehen zu Lasten des Eigentümers der entsprechenden Liegenschaft.
	19.5 Im Insolvenzfall des Kunden endet der Netznutzungsvertrag ohne Kündigung. Ein Insolvenzfall ist gegeben, wenn der Konkurs oder ein sonstiges Insolvenzverfahren wie Nachlassstundung, Konkursaufschub usw. über das Vermögen des Kunden eröffnet wird oder wenn sich der Kunde als zahlungsunfähig erklärt.

	20 Netznutzung
	20.1 Die onyx stellt dem Kunden ihr Netz für die Durchleitung von elektrischer Energie in der Regel ununterbrochen im vereinbarten Umfange und innerhalb der üblichen Toleranzen für Spannung und Frequenz zur Verfügung (Netznutzung) und erfasst und liefert die für die Netznutzung relevanten Verbrauchsdaten (Messdaten).
	20.2 Der Kunde vergütet der onyx die Netznutzung und die Erfassung und Lieferung der Messdaten. Er betreibt seine elektrische Anlage im vereinbarten Umfange und innerhalb der üblichen Toleranzen für Spannung und Frequenz. Er hält die technischen und betrieblichen Normen und Bestimmungen sowie seine Informationspflichten ein.
	20.3 Die onyx hat das Recht, den Netzbetrieb einzuschränken oder ganz einzustellen, bei höherer Gewalt, Terror, Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen, inneren Unruhen, Streiks, Sabotage, bei ausserordentlichen Vorkommnissen (wie Einwirkung durch Feuer, Explosion, Wasser, Eisgang, Blitz, Stürme, Schneedruck, Störungen und Überlastungen im Netz sowie Produktionseinbussen infolge Wassermangel oder anderen auswirkungsähnlichen Ereignissen), bei betriebsbedingten Unterbrechungen (wie Reparaturen, Unterhalts- und Erweiterungsarbeiten, Unterbrechung der Zufuhr vom Vorlieferanten oder bei Lieferengpässen), bei Unfällen bzw. bei Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt oder Sachen sowie bei Massnahmen, die sich im Falle von Energieknappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Allgemeinversorgung als notwendig erweisen.
	20.4 Um flächendeckende Netzzusammenbrüche zu vermeiden ist die onyx zum automatischen Abwurf von Netzlasten berechtigt resp. verpflichtet (Underfrequency Load Shedding (UFLS).
	20.5 Die onyx ist ferner berechtigt, zur optimalen Lastbewirtschaftung für bestimmte Verbraucherkategorien die Lieferzeiten zu steuern oder zu verändern. Die dafür erforderlichen technischen Einrichtungen gehen zu Lasten des Kunden.
	20.6 Die Einschränkung bzw. Unterbrechung der Netznutzung durch die onyx befreit den Kunden nicht von der Zahlungspflicht für ausgestellte Rechnungen oder von der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten gegenüber der onyx. Aus der rechtmässigen Einschränkung oder Einstellung des Netzbetriebs durch die onyx entsteht dem Kunde kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art.

	21 Unterbrechung der Netznutzung infolge Kundenverhalten
	21.1 Die onyx ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mahnung und Androhung den Netzanschluss zu unterbrechen bzw. die Netznutzung einzustellen, wenn der Kunde:
	21.2 Bei vorsätzlicher Umgehung der Preisbestimmungen durch den Kunden oder seine Beauftragten sowie bei widerrechtlichem Energiebezug hat der Kunde die zu wenig in Rechnung gestellten Beträge in vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschädigung für die verursachten Umtriebe zu bezahlen. 
	21.3 Die Einstellung der Netznutzung befreit den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht oder von der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten. Aus der rechtmässigen Einstellung der Netznutzung entsteht dem Kunden kein Anspruch auf Entschädigung irgendwelcher Art.

	22 Messeinrichtungen
	22.1 Die Mess-, Steuer- und Kommunikationsapparate werden durch die onyx eingebaut und bleiben in ihrem Eigentum. Die Kosten für Montage und Demontage der notwendigen Zähler und Messeinrichtungen gehen zu Lasten der onyx. 
	22.2 Messeinrichtungen dürfen nur durch Beauftragte der onyx ein- und ausgebaut, plombiert, deplombiert, entfernt oder versetzt werden. 
	22.3 Wer unbefugt Plomben an Messinstrumenten verletzt oder entfernt oder wer Handlungen vornimmt, welche die Genauigkeit der Messinstrumente beeinflussen, haftet für den entstandenen Schaden und trägt die Kosten der notwendigen Revisionen und Nacheichungen. 
	22.4 Werden Messeinrichtungen ohne Verschulden der onyx beschädigt, so gehen die Kosten für Reparatur, Ersatz und Auswechslung zu Lasten des Kunden. 
	22.5 Bei fehlenden oder fehlerhaften Messwerten stellt die onyx plausible Ersatzwerte zur Verfügung.
	22.6 Wenn der Kunde an der korrekten Funktion der Messinstrumente zweifelt, kann er eine Prüfung durch ein Eichamt verlangen. In Streitfällen ist der Befund des Bundesamtes für Metrologie und Akkreditierung (metas) massgebend. Die Kosten der Prüfung trägt die onyx nur, wenn das Prüfungsergebnis ausserhalb der gesetzlichen Toleranz liegt. Treten in der Infrastruktur des Kunden Verluste durch Erdschluss, Kurzschluss oder andere Ursachen auf, so hat er keinen Anspruch auf Reduktion des durch die Messeinrichtung registrierten Energiebezuges.

	23 Technische und betriebliche Bestimmungen
	23.1 Normalbetrieb
	23.2 Betriebsstörungen
	23.3 Rückwirkungen
	23.4 Energieerzeugungsanlagen
	23.5 Technische und betriebliche Normen, Regeln und Bedingungen

	24 Messdatenclearing
	24.1 Die Verantwortung für die Richtigkeit der Ablesedaten (Messdaten) liegt alleine bei der onyx.
	24.2 Vermutet eine Partei Fehler in der Messdatenlieferung, meldet sie dies der anderen Partei unverzüglich, spätestens innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum (nicht Lastganggemessene Kunden) bzw. nach Zustellungszeitpunkt der Information über die Messdaten (Lastganggemessene Kunden). Nach Ablauf dieser Frist gelten die Messdaten als genehmigt. Abrechnungen aufgrund fehlerhafter Messdaten werden für die Dauer des Fehlers, jedoch höchstens für die letzten 30 Tage angepasst. Jegliche Haftung für allfällig daraus entstehende Schadensforderungen wird durch die onyx ausgeschlossen.
	24.3 Die onyx haftet nicht für fehlerhafte Abrechnungen zwischen Dritten und dem Kunden.

	25 Grundlagen des Rechtsverhältnisses
	25.1 Bei Kunden mit Grundversorgung bilden diese AGB und die auf der Homepage der onyx publizierten Tarife bzw. Preis- und Produktblätter die Grundlagen des Rechtsverhältnisses.
	25.2 Bei Kunden mit besonderen Anforderungen wie bspw. vorübergehender Energielieferung (Baustellen, Ausstellungen, Festanlässe usw.), bei Bereitstellung und Lieferung von Ergänzungs- oder Ersatzenergie (Notversorgung) können zusätzliche Regelungen gelten. In diesen abweichenden Fällen gelten die vorliegenden AGB, Produkt- und Preisblätter nur insoweit, als nichts Abweichendes festgesetzt oder vereinbart worden ist.
	25.3 Vorbehalten bleiben die zwingenden bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen.

	26 Entstehung und Inhalt des Rechtsverhältnisses
	26.1 Bei Kunden mit Grund- oder Notversorgung entsteht das Rechtsverhältnis für die Energielieferung mit dem Energiebezug ohne schriftlichen Vertrag.
	26.2 Die Schaffung der für die Energielieferung notwendigen technischen und kommerziellen Voraussetzungen ist Sache des Kunden.
	26.3 Der Kunde gewährt der onyx auf Wunsch rechtzeitig Einsicht in sämtliche notwendigen Unterlagen.
	26.4 Der Kunde darf die Energie nur zum vereinbarten Zweck verwenden. Insbesondere darf der Kunde ohne besondere Bewilligung der onyx nicht Energie an Dritte weitergeben, ausgenommen an Untermieter von Wohnräumen. Dabei dürfen auf den Preisen der onyx keine Zuschläge erhoben werden.
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	27.1 Das Rechtsverhältnis endet unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Tagen jeweils auf das Ende eines Monats durch schriftliche Kündigung durch den Kunden. 
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